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Zusammenfassung
Die Veränderung der öffentlichen Verwaltung hin zum öffentlichen Dienstleister ist nicht alleine mit einem Paradigmenwechsel
im nationalstaatlichen Bereich zu erklären, z.B. durch Übertragung privatwirtschaftlicher Verfahren und Methoden auf die
öffentliche Verwaltung, sondern muss auch im Zusammenhang mit der Entwicklung eines europäischen Binnenmarktes und der
daraus folgenden Deruglierung im Bereich der Daseinsvorsorge betrachtet werden. Deshalb werden die Grundlagen, Inhalte
und Ziele des EU-Konzeptes der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse dargestellt (Abschnitt 1). Vorgestellt wird ein
Modell zur Abgrenzung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse. Insbesondere werden die
Auswirkungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie auf den öffentlichen Dienst beschrieben.
Außerdem werden die Träger öffentlicher Verwaltung (Abschnitt 2) und die Merkmale des Verwaltungsbetriebes (Abschnitt 3)
erläutert. Die Grundlagen für ein öffentliches Dienstleistungsmanagement werden verdeutlicht (Abschnitt 4) und es werden
abschließend die Voraussetzungen und Grenzen für ein öffentliches Dienstleistungsmarketing aufgezeigt (Abschnitt 5).









































Bei der räumlichen Integration ist zu entscheiden, ob der Kunde den Dienstleistungsanbieter oder aber, der
Dienstleistungsanbieter den Kunden aufsuchen soll. Eine weitere Möglichkeit der Dienstleistungserstellung stellt der
Einsatz von Kommunikationsmedien (z. B. Telefon, Telefax, Internet) dar.

Zeitliche Integration
Beteiligte Kunden müssen bei Dienstleistungen selbst Zeit einsetzen. Eine Dienstleistung stellt somit ein
Zeitverwendungsangebot dar. Dabei wird dem Kunden entweder eine attraktive Zeitnutzung ermöglicht (z. B.
Theaterbesuch, Kinobesuch) oder aber der Nutzen liegt darin, dem Kunden Zeit zu sparen (z. B. Gebäudereinigung,
Express-Reinigung).

Leistungsbezogene Integration
In welchem Ausmaß sich Anbieter und Kunde an der Erstellung der Dienstleistung beteiligen, ist ebenfalls festzulegen.
Die Bandbreite kann dabei von der autonomen Leistungserstellung durch den Anbieter bis zur weitgehenden
Leistungsübertragung auf den Kunden reichen.

Soziale Integration
Der Anteil der persönlichen Interaktion im Leistungserstellungsprozess steht dabei im Mittelpunkt der Betrachtungen.
Dabei reicht die Spannweite von der weitgehenden Automatisierung, verbunden mit einer Reduzierung des
Interaktionsgrades, bis zur vollständigen Personalisierung. Vorteil der Automatisierung bzw. Standardisierung ist eine
gleich bleibende Qualität. Der Verlust an Individualisierung stellt dabei einen Nachteil dar, der als Folge davon negative
Effekte auf die Kundenbindung haben kann.

4.3 Operatives Dienstleistungsmanagement  
Die Merkmale einer Dienstleistung und die strategischen Grundentscheidungen haben Folgen für eine Vielzahl von Aktivitäten,
die man sieben Managementbereichen zuordnen kann.

4.3.1 Tangibilitätsmanagement  
Aus der Intangibilität ergibt sich für Unternehmen das Problem, den nicht greifbaren Kundennutzen zu kommunizieren.
Insofern müssen vor allem Markierung und Werbung geeignete tangible Surrogate finden. Dazu gehört zum einen die Wahl von
Kontaktelementen als Träger der Markierung (z.B. Ausrüstung, Mitarbeiter). Zum anderen gilt es, in Logo und
Werbegestaltung tangible Elemente einzusetzen, die vom Kunden als Symbol des intangiblen Nutzen interpretiert werden (z.B.
Fels als Symbol der Sicherheit für eine Versicherung).

4.3.2 Umfeldmanagement  
Wird die Dienstleistung beim Anbieter erstellt, kommt der Kunde mit den dort wahrnehmbaren tangiblen Elementen in
Kontakt. Dieses physische Umfeld bestimmt nachhaltig den Qualitätseindruck des Kunden. Zudem beeinflusst es das
Kundenverhalten (z.B. Verweildauer, Effizienz der Mitwirkung), das Verhalten der Mitarbeiter (z.B. Leistungsniveau) und die
Interaktionen zwischen den Kontaktpartnern. Insofern ist es Aufgabe des Umfeldmanagements, das physische Umfeld so zu
gestalten, dass die angestrebte Qualitätsposition kommuniziert sowie Kunden und Mitar- beitern eine effiziente
Aufgabenerfüllung ermöglicht wird. Als Gestaltungselemente kommen Umgebungsbedingungen (wie Temperatur),
funktionelle Raumelemente (wie Möblierung) und Zeichen (wie Hinweisschilder) in Betracht.

4.3.3 Zeitmanagement  
Da Dienstleistungskonsum vom Kunden Zeiteinsatz verlangt, gilt es, seine Zeitausgaben und Zeitstrukturen zu ermitteln und zu
optimieren sowie dessen Zeitwahrnehmung zu beeinflussen. Bei der Ermittlung der Zeitausgaben sind nicht nur die Zeiten der
Leistungserstellung (Transaktionszeiten) zu berücksichtigen, sondern auch die Transferzeiten für die Überwindung der
räumlichen Distanzen, Abwicklungszeiten für die Erledigung vor- und nachgelagerter Aktivitäten (z.B. Check-In) und
Wartezeiten. Ein wesentlicher Ansatzpunkt des Zeitmanagements liegt darin, die nicht der Transaktion dienenden Zeiten zu
minimieren (z.B. durch Terminvereinbarungssysteme). Zudem sind interne Zeitstrukturierungen auf Nachfragerbedürfnisse
abzustimmen (z.B. durch Öffnungszeiten). Sollten sich Wartezeiten nicht grundsätzlich verhindern lassen, ist zudem die
negative subjektive Zeitwahrnehmung des Kunden abzuschwächen (z.B. durch Informationen und
Unterhaltungsmöglichkeiten).

4.3.4 Personalmanagement  
Sofern die Produktion der Dienstleistungen in persönlicher Interaktion zwischen Mitarbeitern und Kunden erfolgt, beeinflusst
das Mitarbeiterverhalten entscheidend die Qualitätswahrnehmung. Deshalb ist dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter nicht nur über
die erforderliche fachliche Qualifikation, sondern auch über eine dienstleistungsorientierte Einstellung und die Fähigkeit zur
erfolgreichen Bewältigung von Kundenkontaktsituationen verfügen. Hierfür steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung.
Erstens sind die klassischen personalpolitischen Instrumente (wie Personal- auswahl oder Entlohnung) dienstleistungsorientiert
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einzusetzen. Zweitens bedarf es der Aufwendung von Methoden der internen Kommunikation zur Vermittlung von Kenntnissen
und Fähigkeiten. Drittens erhalten externe Marketinginstrumente eine personalpolitische Dimension, wenn sie sich auch an die
Mitarbeiter wenden (z.B. Werbung unter Bezugnahme auf Mitarbeiterqualitäten).

4.3.5 Kundenmanagement  
Eine effiziente Leistungserstellung impliziert auch Anforderungen an den beteiligten Kunden. Er hat z.B. Informationen
bereitzustellen, Geräte zu bedienen und Rollenerwartungen zu erfüllen. Daher bedarf es eines Kundenmanagements im engen
Sinne einer Steuerung des Kundenverhaltens in der Kontaktsituation. Damit ist der Kunde vor, während und nach der
Leistungserstellung mit Hinweisen über den üblichen Ablauf des Erstellungsprozesses, seine Rolle darin und das von ihm
gewünschte Verhalten zu versorgen. In einem weiten Sinne von Kundenmanagement als Gestaltung von Geschäftsbeziehungen
ist zu beachten, dass sich Dienstleistungskonsum meist nicht auf Einzeltransaktionen beschränkt, sondern innerhalb
langfristiger Beziehungen erfolgt. Daher gehört es zu den bedeutsamen transaktionsübergreifenden Aufgaben des
Dienstleistungsmanagements, stabile Beziehungen aufzubauen, zu entwickeln und zu halten.

4.3.6 Kapazitätsmanagement  
Eine unmittelbare Folge aus der Integrativität ist, dass viele Dienstleistungen im Moment des Dienstleistungskonsums erstellt
werden, also nicht lagerfähig sind. Damit ergeben sich die Probleme von Leerkosten bei Überdimensionierung bzw.
entgangener Gewinne bei Unterdimensionierung der Kapazität. Kapazitätsmanagement zielt darauf ab, diese Probleme durch
eine quantitative Abstimmung von Angebot und Nachfrage zu reduzieren. Ansatzpunkte hierfür bieten sowohl die internen
Ressourcen (wie flexibler Arbeitseinsatz) als auch die Kunden selbst, deren Nachfrageverhalten gesteuert werden kann (z.B.
durch zeitliche Preisdifferenzierung, Yield Management).

4.3.7 Prozessmanagement  
Wesentlich für das Prozessmanagement im Dienstleistungsbereich ist, dass die internen Abläufe (Unternehmensprozesse) im
Kontaktbereich wegen der Kundenbeteiligung nicht autonom gestaltet werden können. Auch ist relevant, dass der Kunde
während seiner Beteiligung selbst einen Prozess (Kundenprozess) durchläuft. Dieser ist zum Ausgangspunkt der internen
Prozessorganisation zu nehmen. Er muss daher erfasst, analysiert und optimiert werden. Zu diesem Zweck steht das
Planungsinstrument der Kundenpfadanalyse (Blueprinting, Service Mapping) zur Verfügung. Hierbei wird der Kundenprozess
in Teilphasen zerlegt und in einem Ablaufdiagramm visualisiert. Damit wird eine Sequenz von Kontaktpunkten aus
Kundensicht mit den jeweiligen Interaktionen identifiziert. Eine Sichtbarkeitslinie macht zudem kenntlich, welche Bereiche des
Leistungserstellungssystems für den Kunden wahrnehmbar sind. Auf diese Weise besteht die planerische Basis für eine
zielgerechte Koordination der Prozesse zwischen Kundenkontakt- und Unterstützungsbereichen.

4.3.8 Qualitätsmanagement  
Ein Teil der genannten Handlungsbereiche lässt sich als Bestandteil eines umfassend verstandenen Qualitätsmanagements
interpretieren. Darüber hinaus haben Intangibilität und Kundenbeteiligung auch Folgen für den spezifischen Aspekt der
Qualitätsmessung. Bestimmte standardisierte Formen der Qualitätskontrolle sind nur begrenzt einsetzbar, weil die in der
Interaktion erstellten Leistungen qualitativ variieren. Damit gewinnen subjektive Qualitätsstandards, die auf der
Qualitätswahrnehmung des Kunden beruhen, an Bedeutung. Entsprechend sind hier vor allem Methoden zur Messung der
wahrgenommenen Qualität einzusetzen, zu denen vor allem Befragungen (Zufriedenheitsmessung, Methode der Kritischen
Ereignisse), Beobachtungen (Silent Shopper-Verfahren) und Dokumentenauswertungen (Beschwerdeanalyse) gehören. Zudem
ergibt sich als Folge aus dem prozesshaften Qualitätserleben von Dienstleistungskunden die Forderung, auch die
kundenorientierte Qualitätsmessung am Kundenprozess auszurichten.
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Die erwerbswirtschaftlichen Unternehmen sind primär marktorientiert. Im Mittelpunkt steht hier der Markt und die auf
ihm agierenden Wirtschaftssubjekte. Verwaltungsleistungen sind konträr dazu keine Marktleistungen, sondern von
öffentlichen Trägern übernommene Aufgaben, die dem Markt entzogen sind, da sie in erster Linie bürgerorientiert und
nicht käuferorientiert sind.

Man kann also das Marketingdenken auf die öffentliche Verwaltung übertragen, wenn statt der Marktorientierung die
Orientierung am Bürger tritt (NBM).
Bürgerorientierung - im Verhältnis zwischen der öffentlichen Verwaltung und dem Bürger - bedeutet

1. das Bemühen um Steigerung der Bürgerfreundlichkeit bzw. der Bürgernähe durch

bessere Abstimmung zwischen Bedürfnissen und Verwaltungsleistungen und
gezielte Beeinflussung der Bedürfnisse im Hinblick auf Nachfragesteigerung und -senkung.

2. Änderung der Verhältnisse in den Verwaltungsbetrieben selbst. Hier sind die folgende Gründe zu nennen:
Kostendeckung / Zuschussminderung ohne Preisanhebung sondern durch Nachfragesteigerung
Verbesserung des Finanzaufkommens durch Steigerung der Wirtschaftskraft (z.B. für Kommunen infolge von
Gewerbeansiedlungen)
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Produktivität im Verwaltungshandeln.

Das NBM kann auf verschiedenen Ebenen des Verwaltungshandelns angesetzt werden: auf der Untersten (einzelne
Verwaltungsleistungen oder Leistungsbereiche, z.B. der Besuch von Museen), in der Mittleren (einzelne Verwaltungsbetriebe,
z.B. Polizei) und auf oberster Ebene (Gemeinwesen insgesamt einschließlich aller dazugehörenden öffentlichen Einrichtungen,
z.B. Image einer Gemeinde).

5.4 Instrumente des NBM  
Die Instrumente des NBM sind ähnlich die des Business-Marketings. Die Oberbegriffe der Entgeltpolitik, Produkt- und
Programmpolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik sind ähnlich bis gleich, nur der Inhalt variiert.

5.4.1 Entgeltpolitik  
Bei der Entgeltpolitik handelt es sich um die bewusste, zielgerechte Gestaltung der Entgelte sowie der Zahlungs- und
Lieferungsbedingungen für öffentliche Leistungen. Entgelte werden in Form von Gebühren und Beiträgen erhoben. Die Höhe
dieser Entgelte werden nicht vom Marktgeschehen bestimmt sondern von administrativen Gremien festgelegt auf der
Grundlage von gesetzlichen Vorgaben und Grundsätzen, sodass die Handlungsspielräume sehr begrenzt sind.

5.4.2 Produkt- und Programmpolitik  
Die Produkt- und Programmpolitik ist innerhalb der Marketinginstrumente eines der anspruchvollsten. Auch bei
Verwaltungsbetrieben ist diese von großer Bedeutung, da sich in den letzten Jahren die Kritik an den Verwaltungsleistungen
mehrt. Da die Verwaltung nur immaterielle Güter (Dienstleistungen) produziert, gibt es hier natürlich nicht die Möglichkeit auf
die äußere Form, Verpackung u.a. Einfluss zu nehmen. Produktgestaltung bezogen auf Dienstleistungen bedeutet somit
Prozess- bzw. Nutzungsgestaltung. Je nach Dienstleistungsart eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten der Um- und
Ausgestaltung der notwendigen Leistungsprozesse und anzubietenden Nutzungsmöglichkeiten. Sie können mit Blick auf die
Abnehmerbedürfnisse und Handlungsziele und in Abhängigkeit von der Art des Verwaltungsbetriebes auf unterschiedliche
Weise variiert und differenziert werden.

5.4.3 Distributionspolitik  
Bezogen auf die öffentliche Verwaltung zielt die Distributionspolitik auf den Begriff der >bürgernahen Verwaltung< ab. Als
grundlegende Kriterien sind Schnelligkeit, Sicherheit und Einfachheit (Verwaltungsvereinfachung) zu nennen. Dazu gehören
Überlegungen zur Umorganisation der Verfahrensabläufe (Geschäftsprozessmodelierung), gute Erreichbarkeit für den Bürger,
schnelle Abfertigung, günstige Öffnungszeiten, kontinuierliche Aufgabenerfüllung, möglichst einfache Gestaltung der
Bedingung für eine Teilnahme usw..

5.4.4 Kommunikationspolitik  
Zur Kommunikationspolitik gehören ebenso alle Maßnahmen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und
Absatzförderung wie sie beim privaten Unternehmen durchgeführt werden.

5.4.5 Marketing-Mix  
Bezugnehmend auf den Marketing-Mix ist festzustellen, dass auch hier auf eine gezielte Abstimmung der
Marketingmaßnahmen zu achten ist.
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Das richtige Maß ist also kaum bzw. schwer zu finden, um die Grenzen für die Steuerungsmöglichkeiten des Staates
festzulegen und eine Balance im Machtbereich beizubehalten.
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A Anhang  
A.1 Public Administration  
nicht mehr aufgenommen, da inhaltlich überholt.
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A.2 Drei-Sektoren Hypothese nach Fourastié  
nicht mehr aufgenommen, da aktualisierte Beschreibungen im Internet vorhanden.
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A.3 Begriff des öffentlichen Gutes  
Social Good, Kollektivgut.

1. Begriff:

a) I.e.S.: Begriff zur Abgrenzung von Individualgütern bzw. privaten Gütern mithilfe bestimmter Merkmale.
b) I.w.S. wird die Theorie der ö.G. mit der Theorie der öffentlichen Ausgaben und des Marktversagens identifiziert.

2. Charakteristische Merkmale (Musgrave):
a) Nichtanwendbarkeit des Ausschlussprinzips: Die Nutzung des ö.G. kann nicht von der Zahlung eines Entgelts
abhängig gemacht werden, da der Nutzungsausschluss z.B. aus technischen Gründen nicht durchsetzbar oder aus
gesellschaftlichen Gründen unerwünscht ist.

b) nicht rivalisierender Konsum (Nichtrivalitätsaxiom): Der den Individuen aus der Nutzung des ö.G. zufließende
Nutzen ist unabhängig von der Zahl der Nutzer (kein Überfüllungsproblem). c) Zusammenhang der beiden Gründe und
externer Effekte: Während die Entscheidung über Art, Umfang und Verteilung privater Güter durch die dezentrale
Abstimmung der individuellen Präferenzen über den Marktmechanismus erfolgt, ist die Entscheidung über die
Erstellung ö.G. das Ergebnis eines kollektiven Willensbildungsprozesses (Kollektiventscheidung durch den
Wahlmechanismus). Die genannten Merkmale verhindern eine effiziente Allokation dieser Güter über den
Marktmechanismus (Marktversagen). Im Rahmen der Neuen Politischen Ökonomie wird allerdings versucht, auch die
Entscheidungen über ö.G. auf die individuellen Präferenzen zurückzuführen.
d) Weitere Gründe für das Marktversagen und damit für die Rechtfertigung einer öffentlichen Gütererstellung: lange
Reifezeiten von Investitionen und hohes Investitionsrisiko (Forschung und Entwicklung); langfristig sinkende
Durchschnittskosten; intergenerative Effekte der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen. Quelle: GABLER
Wirtschaftslexikon; Öffentiches Gut (Gabler Wirtschaftslexikon)
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A.4 Stellungnahme des KNB zur EU-Dienstleistungsrichtlinie  
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A.5 DAI - Begriff und Grundlagen  
nicht mehr aufgenommen da inhaltlich überholt
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A.6 Europas neues Engagement für die Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse

 

nicht mehr aufgenommen, da inhaltivh überholt
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A.7 Öffentliche Gewalt  
Sonderrechte, Hoheitsprivilegien und Zwangsbefugnisse, d. h. spezielle, von den im Verhältnis zwischen Privatpersonen
geltenden allgemeinen Rechtsvorschriften abweichende und unmittelbar wirkende Befugnisse, stellen Indizien für öffentliche
Gewalt dar. Dies gilt sowohl für Verwaltungsbehörden im organisatorischen Sinne als auch für beliehene Privatrechtssubjekte.
Schlicht hoheitliches Handeln fällt hingegen nicht darunter.
Anzuknüpfen ist überdies an die Tätigkeit, nicht an den Beruf als solchen. Ist der Beruf nur teilweise mit der Ausübung
öffentlicher Gewalt verbunden, gilt die Ausnahme nur für diesen abtrennbaren Teil, nicht für den Beruf als Ganzes. Die
zeitweise Ausübung öffentlicher Gewalt genügt. Bei Beliehenen liegt die von Art. 45 EGV geforderte Verbindung mit der
Ausübung öffentlicher Gewalt nur hinsichtlich der von der Beleihung erfassten Tätigkeit vor.
Es ist nicht ausreichend, dass die Tätigkeit aufgrund einer Verpflichtung durchgeführt wird, dass sie kraft Gesetzes
ausschließlich bestimmten Personen vorbehalten ist oder dass sie vom Mitgliedstaat als öffentlicher Dienst bezeichnet
wird.Auch die Übertragung einer (im Gemeinwohlinteresse liegenden) Tätigkeit von der öffentlichen Hand auf (nicht
beliehene, s. o.) Private begründet beim Auftragnehmer nicht bereits die Ausübung öffentlicher Gewalt. >Öffentliche Gewalt<
ist nicht mit >öffentlichem Interesse< oder >öffentlichen Aufgaben< gleichzusetzen. Behält die öffentliche Gewalt die Kontrolle
über die übertragenen Tätigkeiten und verfügt sie über die geeigneten Mittel zur Sicherung der von ihr zu wahrenden
Interessen, scheidet in Bezug auf den Privaten Art. 45 EGV aus. Eine lediglich helfende oder vorbereitende Tätigkeit Privater
ohne eigene hoheitliche Entscheidungsbefugnisse genügt ebenfalls nicht, insbesondere nicht ein bloßer Beitrag zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit ohne eigene Zwangsbefugnisse, ebenso wenig eine Tätigkeit rein technischer
Natur. Quelle: Info-Angebot des BMWI; URL.: http://www.dienstleistungsrichtlinie.de - besucht am 03.08.2009
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A.8 Soziale Dienstleistungen von allgemeinem Interesse  
nicht mehr übernomen, da inhaltihch überholt
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A.9 Verwaltungsträger  

 
Abb. A.1: Verwaltungsträger
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1. Öffentliche Verwaltung ist der Oberbegriff für die Verwaltungen, die Aufgaben des Staates oder der kommunalen Selbstverwaltung wahrnehmen. Definitionen: - Verwalten ist das 
Erledigen eigener und fremder Angelegenheiten! - Die öffentliche Verwaltung erledigt öffentliche Angelegenheiten, also die des Staates oder die der Kommunen (Gemeinden und 
Landkreise); babylon Software.com©©©©©
2. Insitut für denöffentlichen Sektor©
3. nicht identisch mit dem Dritten Sektor: Dieser bezeichnet einen gesellschaftlichen Bereich, der durch ein Neben- und Miteinander von Markt, staatlicher Steuerung bzw. Leistung 
und gemeinschaftlicher bzw. familiärer Arbeit geprägt ist, in dem jedoch keiner dieser Mechanismen eindeutig vorherrscht (Non-Profit-Sektor).©
4. Vgl. KNORR (2005), S. 10.©
5. BAJOHR (2007), S. 27.©
6. Gleichgewichtsmenge des Marktes ist zu niedrig im Vergleich zur volkswirtschaftlich optimalen Menge.©
7. Sozial optimale Menge ist niedriger als die Gleichgewichtsmenge des Marktes.©
8. Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an STIGLITZ (1999), S. 178©
9. Vgl. WOLL (1992), S. 197.©
10. Vgl. Abschn. 1.1.2.©
11. Vgl. WOLL (1992), S. 201.©
12. ebd., S. 202.©
13. Die Definition innerhalb der EU ist wenig aussagekräftig (vgl. Abschn. 1.3.3.2).19©
14. Vgl. FLIESS (2009), S. 9.©
15. Vgl. MEFFERT/BRUHN (2006), S. 30.©
16. Art. 50 EGV.©
17. womit das Konzept gemeint ist, das die Rechte des Bürgers auf bestimmte Dienstleistungen zur Absicherung existentieller Risiken und zur möglichst partizipativen Teilhabe am 
öffentlichen Leben und am Wirtschaftsleben impliziert. Dienstleistungen stehen allen zu gleichen Bedingungen zur Verfügung.©
18. KOM(2007) 724 endgültig: Begleitdokument zu der Mitteilung >Ein Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahrhunderts< - Dienstleistungen von allgemeinem Interesse unter 
Einschluss von Sozialdienstleistungen: Europas neues Engagement.©
19. Vgl. CEP / EU-Glossar: Stichwort Daseinsvorsorge; EU - Daseinsvorsorge - ist außer Kraft©
20. EK (2004), S. 27.©
21. Vgl. kom(96) 443, Nr. 4 zitiert in C LUZEL et al. (2005), S. 62 f..©
22. n Deutschland: die Verwaltung des Staates (Bund, Länder), der Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; 
zur Verwaltungsorganisation in Deutschland vgl. Abschn. 2. ©
23. RAPTIS (2009), S. 53 f..©
24. Hoheitsgewalt: die Befugnis des Staates und sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften, einseitig rechtlich verbindliche Anordnungen zu erlassen.©
25. Vgl. RAPTIS (2009), S. 64 f. mit zusätzlichen Verweisen.©
26. Vgl. RAPTIS (2009), S. 70.©
27. Vgl. ebd., S. 74.©
28. Vgl. ebd., S. 75.©
29. Vgl. ebd., S. 79.©
30. Vgl. SIEBERT (1996), S. 108.©
31. Summe der mit den Verkaufspreisen bewerteten Absatzmengen oder Dienstleistungen eines Unternehmens während einer Abrechnungsperiode.©

Fußnoten  
Vermerk: Nr. 53 bis 57 Abschn 2, 58 bis 63 Abschn. 3 sind nicht mehr aufgenommen. Siehe Hinweis in den jewiliegen
Abschnitten
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32. Vgl. RAPTIS (2009), S. 82.©
33. Gewinn ist grundsätzlich die Differenz zwischen Verkaufserlösen und Kosten. Die genaueErmittlung erfolgt in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV bzw. Erfolgsrechnung) 
des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens.©
34. § 14 Abs. 1 BGB: Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.©
35. Vgl. RAPTIS (2009), S. 83.©
36. Vgl. hierzu weiterführend SPIECKER (2000).©
37. Vgl. RAPTIS (2009), S. 83.©
38. Vgl. Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa; EUT-Lex©
39. WOLFF /BACHOF /STOBER (1999), § 4, RNr 21-23.©
40. BUNDESREGIERUNG (2006), S. 3.©
41. ebd., S. 4.©
42. ebd., S. 4 f..©
43. EU (2006); ABl L 376 vom 27.12.2006, S. 36.©
44. Art. 17 Satz 2: Dienstleistungen von allgemeinem Interesse fallen nicht unter die Begriffsbestimmung des Artikels 50 des Vertrags und somit nicht in den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie.©
45. z.B. Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen vom 12.12.2007 (BGBl. I S. 2840).©
46. Vgl. Info-/Serviceportal des BMWI zur EU-DLR; ©
47. 4. Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften vom 11.12.2008 (4. VwVfÄndG); BGBl. I S. 2418.©
48. Artikel 4a Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren Rechtsvorschriften vom 17.07.2009 (BGBl. I S. 2091).©
49. Trotz Art. 39 Abs. 4 EGV: im öffentlichen Dienst Beschäftigte müssen nach Art. 7 VO 1612/68 gleiche Entlohnung und Arbeitsbedingungen erhalten (EuGH, Rs. 152/73).©
50. ©
51. ©
52. ©
53. ©
54. ©
55. ©
56. ©
57. ©
58. ©
59. ©
60. ©
61. STRAUSS (2001), S. 1©
62. Eine Vielzahl erwerbswirtschaftlich orientierter Unternehmen ist im Rahmen ihrer Marketing-Maßnahmen im Non-Business Marketing aktiv (z.B. Sponsoring, Spendentätigkeit). 
Das Ziel dieser nicht profitablen Aktivitäten besteht in der Hoffnung auf indirekte Rückwirkungen zur Stärkung der eigenen erwerbswirtschaftlichen Aktivitäten. Neben dem 
NonBusiness Marketing zählt ebenso das Social Marketing (auch Sozio-Marketing) zur Anwendung des Marketing im nichtkommerziellen Bereich.©
63. KUSS (2009), S. 215.©
64. HOHN (2008), S. 3, 4.©
65. Sie befürchten einen vollständigen Verlust der Privatsphäre sowie des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung und eine daraus resultierende Anpassung der Menschen an 
das vom Staat als normgerecht vorgegebene Verhalten (Opportunismus).©
66. spezifische, einheitliche Selbstdarstellung nach innen und außen.©
67. wenn man bedenkt, dass sich das Marketing aufgrund höherer Konkurrenz entwickelt hatte.©
68. Urteil vom 02.03.1977, Az. 2 BvE 1/76, BVerfGE 44, 125.©
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